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VGD/AfG/SO 
 
 
 
20.490 n Pa. Iv. Hurni. Pharmazeutische Industrie und Medizin. Mehr Transparenz; Vernehm-
lassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentinn 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit der Stellungnahme zur Absicht der SGK-N, das HMG im Zu-
sammenhang mit der «20.490 n Pa. Iv. Hurni. Pharmazeutische Industrie und Medizin. Mehr 
Transparenz» um eine Offenlegungspflicht für Personen, die Heilmittel einsetzen, zu ergänzen. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft stimmt einer Offenlegungspflicht für wirtschaftli-
che Interessenbindungen von Personen und Organisationen, die Heilmittel einsetzen, grundsätz-
lich zu. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der administrative Aufwand für die Kantone 
und insbesondere für kleinere Arztpraxen oder Apotheken bei der Umsetzung der Vorgaben zur 
Offenlegungspflicht minimal bleibt.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für allfällige Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit 
Barbara Gysi, Kommissionspräsidentin  
3003 Bern 
 
Via E-Mail an hmr-consultations@bag.ad-
min.ch)  

Liestal, 6. Mai 2025 
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